
 
 
 
 
 

 
 

 
Bezeichnung: 
 
Besetzung von Ausschüssen und Gremien;  
hier: Neubesetzung eines beratenden Mitgliedes im Jugendhilfeausschuss 
 
Sachverhalt: 
 
Dem Jugendhilfeausschuss gehört gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 4 Nds. AG SGB VIII mit beratender 
Stimme eine Lehrkraft, die von der unteren Schulbehörde benannt wird, an. 
 
Der Kreistag hatte in seiner Sitzung hierfür Frau Ariane Simon als beratendes Mitglied benannt. 
 
Frau Simon hat nun schriftlich ihren Austritt aus dem Jugendhilfeausschuss erklärt. 
 
Frau Kirsten Voigt, Lehrerin an der Beeke Schule in Scheeßel, soll nun als beratendes Mitglied 
in den Jugendhilfeausschuss berufen werden. Frau Voigt wurde seitens des Regionalen 
Landesamtes für Schule und Bildung vorgeschlagen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Frau Ariane Simon wird als beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss 
abberufen. 

 
2. Frau Kirsten Voigt wird als beratendes Mitglied in den Jugendhilfeausschuss 

berufen. 
 

 
 
 
Prietz 
 

 

Besch l ussvor lage  
Jugendamt  

Tagesordnungspunkt: ____ 
 

 

Drucksachen-Nr.:  2021-26/0989 

Status:         öffentlich 

Datum:     05.09.2025 

 
Termin  Beratungsfolge: 

Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthalt. 

18.09.2025 Kreistag    

   

   


	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	Anlage

